
 
Bei der Gemeinde Lägerdorf ist zum 01.06.2026 eine unbefristete 

Teilzeitstelle als 
 

Küchenhilfe in der Mittagessenausgabe der Offenen Ganztagsschule 
(m/w/d) 

         15 Std./Woche 
(Vergütung bis zu EG 1 TVöD-VKA)  
 

 
             zu besetzen. 

 
 
Die Gemeinde Lägerdorf ist Träger der Liliencronschule – Grundschule mit zurzeit 138 Kindern 
in den Klassenstufen 1 bis 4. 
 
 

IHRE AUFGABEN 
• Unterstützungen beim Zubereiten und Portionieren der Speisen  

• Austeilen des Essens an die Kinder 

• Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten 

• Spül- und Reinigungsarbeiten in der Küche 

• Verantwortung für die Küchenräumlichkeiten und gewährleisten der Sauberkeit und 
Ordnung in der Küche 

• Ein- und Ausräumen der Spülmaschine 

• Bei Bedarf auch Einsatz in anderen Bereichen der OGS, wie Hausaufgabenhilfe, 
Betreuung 
 

IHR PROFIL 
 

• Sie sind teamfähig, flexibel, engagiert und hygienebewusst. 
• Ehrlichkeit sowie Freude im Umgang mit Kindern zeichnen Sie aus.  
• Erfahrung in der Küche sind von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich. 
• Sie haben keine Einträge in Ihrem Führungszeugnis nach - 30a 

Bundeszentralregistergesetz (BZRG). 
• Nachweis des persönlichen Impfstatus gegen Masern gem. - 20 Abs. 9 

Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
• Bescheinigung einer erfolgten Belehrung gem. - 43 Abs. 1 IfSG zwingend vor Aufnahme 

der Tätigkeit erforderlich 
 

 

WIR BIETEN IHNEN  

 

• Eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem kollegialen Team, das sich 
auf ihre Unterstützung freut.  

• Eine unbefristete Einstellung in Teilzeit (15 Std./Woche) nach den Bestimmungen des 

Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst (TVöD) mit den im öffentlichen Dienst üblichen 

Sozialleistungen, z.B. betriebliche Altersvorsorge und eine Jahressonderzahlung. 

Ihre Arbeitszeit besteht überwiegend in den Mittagsstunden. 

• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  

• Eine Vergütung bei entsprechender Qualifikation nach Entgeltgruppe 1 TVöD 

• Die Möglichkeit zum Leasen eines Fahrrades/E-Bikes 

• Urlaubsanspruch von 30 Tagen 

 

 



 
Eine Gleichstellung der Mitarbeiter/innen bei der Gemeinde Lägerdorf ist obligatorisch. Daher 
begrüßen wir Bewerbungen aller Geschlechter ausdrücklich unabhängig von Behinderung, 
kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung oder sexueller Identität. 
Die Vorgaben des SGB IX, des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes sowie des 
Gleichstellungsgesetzes werden berücksichtigt. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 31.03.2026 
 

an die Amtsvorsteherin des Amtes Breitenburg, Osterholz 5 in 25524 Breitenburg 

oder per E-Mail an personalamt@amt-breitenburg.de.  

 
Bitte beachten Sie, dass keine Bewerbungskosten erstattet werden können. 
 
 

Kontakt bei fachlichen Fragen 

Offene Ganztagsschule  

Yvonne Henke 

Tel.: 04828 7903223 

 

Kontakt bei Fragen zum Auswahlverfahren 

Personalamt 

Maggie Steege 

Tel.: 04828 990 45, E-Mail: maggie.steege@amt-breitenburg.de 
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